Sozialkommission, gut dass es sie gibt.

Seit einigen Jahren bin ich Mitglied in einer der Sozialkommissionen unseres Bezirkes und als solches für ältere Mitbürger/innen in mehreren Hochhäusern zuständig. Ich besuche sie zu Geburtstagen, überbringe ihnen ein Glückwunschschreiben des Bürgermeisters nebst Blumenstrauß, besuche sie im Bedarfsfall öfters, gehe auch mal einkaufen, gebe Auskunft über Ansprechpartner in Renten-, Versicherungsfragen usw. Das alles mache ich gern, habe dabei aber auch meine Probleme. Ich empfinde es immer wieder als beschwerlich, dass viel unserer älteren Mitbürger/innen den größten Teil des Tages allein in ihrer Wohnung verbringen müssen und in der Regel nur dreimal am Tag von Mitarbeitern freier Träger aufgesucht werden, mit einer kontinuierlichen Nachbarschaftshilfe ist es

meist nicht weit her. Die Mitarbeiter der freier Träger bleiben immer dieselben, in ihrer Tätigkeit sind sie darüber hinaus zeitlich sehr begrenzt, so dass kaum Raum 

zu einer doch so nötigen längeren Unterhaltung mit den von ihnen Betreuten bleibt. Oft fehlen den Senioren/innen die finanziellen Mittel um sich ein Notfallalarmgerät zuzulegen, das ständig greifbar ist. Auch wenn sie mal gestolpert sind und nicht 

mehr aufstehen können. Im Rahmen der für sie geltenden Vorschriften können die Sozialkommissionen nicht sehr viel tun, trotzdem finde ich es gut, dass es sie gibt.

Barbara Küntscher
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Häufige Irrtümer bei der Rente!   

Ehemänner haben keinen Anspruch auf Witwerrente. Falsch; richtig ist: Frauen 

und Männer sind in der Rentenversicherung gleichberechtigt. Zumindest in 

den ersten drei Monaten nach dem Tod des Ehepartners besteht immer 

ein Anspruch, wenn der Ehegatte bereits eine Rente bezogen hat oder bis zu 

seinem Tod mindestens fünf Jahre Renten-versichert war. Ab dem 

vierten Kalendermonat nach dem Tod des Ehegatten wird jedoch 

eigenes Einkommen angerechnet. 

Die Abschläge für eine vorzeitige Altersrente enden, wenn ich die 

Regelaltersgrenze erreicht habe. So heißt es häufig, stimmt aber nicht: Abschläge 

für eine Altersrente, die man vor der Regelaltersgrenze bezieht (zwischen dem 

65. und 67. Geburtstag – abhängig vom Geburtsjahrgang) gelten lebenslang. 

Sie gelten auch bei anschließend gezahlten Hinterbliebenenrenten. 

Zu meiner Rente darf ich 400 Euro hinzuverdienen, ohne dass diese gekürzt 

wird.  Das ist nicht richtig. Wenn ich eine Altersrente vorzeitig in Anspruch 

nehme oder eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit beziehe, darf ich 

nur 355 Euro hinzuverdienen. Verdiene ich aber mehr, so kann ich 

meinen Rentenanspruch ganz oder teilweise verlieren. Wenn ich

die Regelaltersgrenze erreicht habe, gibt es keine Hinzuverdienstgrenzen mehr. 

Für jedes Babyjahr gibt es Geld. Das ist falsch. Richtig ist: Das so 

genannte Babygeld erhalten nur Frauen, die vor 1921 geboren wurden. Mütter 

der Geburtsjahrgänge 1921 und jünger bekommen Kindererziehungszeiten 

wie Beitragszeiten auf das Rentenkonto gutgeschrieben. Für Kinder, die bis zum 

31. Dezember 1991 geboren wurden, erhält man ein Jahr, für Kinder, die ab dem

1. Januar 1992 geboren sind, drei Jahre Kindererziehungszeiten angerechnet. 

Einen Rentenanspruch hat man aber nur dann, wenn die Mindestversicherungs-

zeit von fünf Jahren erfüllt ist. Dazu zählen auch Zeiten der Kindererziehung. 

Die Rente kommt automatisch. Nein, leider nicht. Alle Leistungen aus 

der Rentenversicherung müssen beantragt werden. Wichtig: Rentenanträge 

müssen drei Monate vor dem geplanten Rentenbeginn gestellt.

Alle Frauen können mit 60 Jahren in Rente gehen. Dies gilt nur für Frauen, die 

vor dem 1. Januar 1952 geboren sind. Sie können ab dem 60. Lebens-

jahr gegebenenfalls mit einem Abschlag nur dann in Rente gehen, wenn sie 

die Wartezeit von 15 Jahren erfüllt und ab dem 40. Geburtstag mehr als zehn

Jahre (mindestens 121 Kalendermonate) Pflichtbeiträge in die Renten-

kasse eingezahlt haben.

Ich muss meine Rente ab 2005 voll versteuern. Mit dieser Meinung liegen 

viele Rentnerinnen und Rentner aber falsch. Wer schon 2004 eine Rente

bekommt, für den bleibt der steuerpflichtige Anteil der Rente für immer bei

50 Prozent. Das führt dazu, dass ein Großteil der heutigen Rentnerinnen 

und Rentner weiterhin keine Steuern zahlen werden. Eine Ausnahme sind 

Rentner, die weitere Einkünfte haben, etwa Zinserträge und Miet- 

oder Pachteinnahmen. Hier können Steuern fällig werden. Von der Rente wird

jedoch keine „Lohnsteuer“ abgezogen. Deshalb gibt es auch keine Lohn-

steuerkarten für Rentner. Die Renten aus der gesetzlichen Renten-

versicherung werden, anders als die Einkünfte von Arbeitnehmern aus nichtselbständiger Arbeit, als „sonstige Einkünfte“ versteuert. Das bedeutet, 

dass die Einkommensteuer nicht im Lohnsteuerabzugsverfahren erhoben wird, sondern erst zu zahlen ist, wenn das Finanzamt Steuern festgesetzt und einen Steuerbescheid erlassen hat.Rentenbesteuerung und 

Alle müssen bis 67 Jahre arbeiten, Nein, erst ab dem Geburtsjahr 1964! 

Die Altersgrenze wird schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Wir 

empfehlen eine Beratung durch den Versichertenältesten  und 

den  Versichtenberater der Deutschen Rentenversicherung. (Auszüge 

aus www.deutsche-rentenversicherung.de)

Edwin Scherner, 3918336 / Versichertenältester
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Fragen rund um das Alter

Die Koordinierungsstellen „Rund ums Alter“ informieren und beraten ältere

Menschen und ihre Angehörigen vor allem bei folgenden Problemen:

· Sie möchten sich ihren Alltag zuhause erleichtern.

· Sie möchten sich über verschiedene Wohnformen im Alter informieren.

· Sie suchen Unterstützung und Entlastung als pflegende Angehörige.

· Sie möchten einen Überblick über Hilfen und Dienstleistungen im Alter erhalten.

· Sie möchten zu sozialrechtlichen Fragen informiert werden.

Koordinierungsstellen  sind Einrichtungen der sozialen Arbeit, gefördert vom 

Land Berlin und finanziert von der Freien Wohlfahrtspflege Tel. 0180- 5950059 /

Mo-Fr.9-18h, Telefon:12 Cent/ Min.

Die Informationen und Beratungen sind kostenlos.

Hella Lundkowski

